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Der schweizerische Republikaner -

herausgegeben

von Escher und Usteri
Mitgliedern der zcsczgebcndeu Räthe der helvetischen Republik.

Hundert acht und achtzigstes Stük.
Viertes Quartal.

Luzern, Freitags den 15. October 1798-

G esezgebun g.
Senat, 11. Oktober.

Präsident: Usteri.
Pfyffer legt im Namen einer Commission die

Motiviiung der Zurüknaymc des Beschlusses über die
Eröffnung der Sitzungen durch Anrufung des höchsten
Wesens, vor. Hie wird angenommen und ist folgende:
aus sorgsamer Achtung für das constitutionclle Gelez,
welches die religiöse Ueberzeugung eines Jeden unan
getastet läßt; und aus Besorgniß der "Mißbräuche
religiöser Forme», die aiisscr dem Gebiet des Gesez-
gebees liegen, hat der Senat seine» Beschluß vom
5lcu dieses zurükgenommen.

Nachfolgender Beschluß wird verlesen:
Dei greffe Rath hat, in Erwägung daß die drin

gendste Nothwendigkeit erfodcrt, jenen Gemeinden zu
Hnife zu kommen, die durch ihre Lage, dem Durch-
marsch und Aufenthalt französischer Truppen ausge-
sezt sind; — in Erwägung, daß es den Grundsätzen
der Gerechtigkeit zuwider ist, daß einzelne Gemein,
den mit dui Unke sien die der Durchmarlch und Auf-
enthalt der Truppen verursachen, assser allem Ler
halluiß beladen seyen; — i» Erwägung endlich daß
die Einheit der Repab.ik, welche der erste Grund-
stein der helvetischen Konstitution ist, ersoderr daß
dc>gleichen Unkosten von der ganzen hcivelischeu R,pu-
biik gleichmässig genug,n werden — nachdem er die
Urge»; erklärt, beschloss n: — das Du-klorium ein-
zuiadeu, d>ii>, ugcn Gemeinden die von dem Durch
marsch oder Aufenthalt der T'u ppcu ausserordenilich
belchwcrl sind, aus der Staa'skasse Unieistützung zu
reiche».

Lüthi v. o!. findet den Jnbalt des V-schlufi
ses zwar sehr l'ili,g; aber doch sollte mau zuerst wist
sen, ob D rcklonum in seitum Auflugt't'.projet'
diese Unterstützungen in A> schlag gciinchr hat; er
schlagt îesnahci eine Commission vor. F o? ne rod
will auch eine Kommission die s antüchen Truppen
sollen, vermöge des Alliaiizcraklals nicht mehr aus

Kosten der helvetischen Republik unterhalten werden!
es gehen hierinn grosse Misbräuche vor. Cran er
will den Beschluß sogleich annehmen; da das Finanz«
Projekt des Direktoriums nicht angenommen ist, so

kann dasselbe in Anschlag bringen, was etwa noch
nicht berechnet seyn sollte. Münger will auch an«

nehmen. Lüthi v. Sol. findet einen neue» Grund
für die Kommission, in der Borhschaft des Direkten«
ums, die den Beschluß veranlaßte, und worinn dasselbe

vorschlug, diejenigen Gemeinden welche von Truppen
frei wären sollten die damit belasteten unterstütze,,;
dann sey feiner die Unterhaltung der frankischen
Truppen a,f die drei lezlen Fünlthcile der Contribua
cio» angewiesen, und man sollte erst wissen,^ ob die
fränkische Republik diese rükständigen drei Funfchcile
nachlasse. Crauer besteht auf der Annahme; wir
sollen nicht zögern da jeder Augcnblik der die Leiden
unserer Brüder vermehren könnte, kostbar ist.

Bay will annehmen, da der Schluß dem Direktorium,
das d>e Verhältnisse und Bedürfnisse der Armee am
b sten k nnt, die Hände keineswegs bindet, um alle
zwtkwälsigen Maaßregeln zu ergreifen, die unsere
Kommission gewiß ii»r sehr unvollkommen beurtheilen

Iköunte. Mitteiholzee stimmt für die Kommission;
lder Beschluß sey allzu ausgedenhnt, da in demselben

i kein Zeit bestimmt noch bemerkt ist, ob er z-.rukwir«
sieiid seyn soll; wenigsiens soll er den durch ^'rieg er«

littemen Schaden nicht einschließen, dieß wurde sehe

unbillig für diejenigen seyn, welche am Krieg imfchul«

dig sind. Pfyffer bemerkt, da die Resolution be«

stimmt von den Gemeinden. welche durch Aufenthalt
und Durchmarsch der Truppen besonders leiden, spre«

che — so könne das sich auf den Kriegszustand nicht
beziehen; daß jene aber unierslüzt werden, stieße

schon aus dem Prinzip'der Emhcit^der Republik her;
er will annehmen. Lang spricht fur die Kommission;
er finder den Beschluß zu weit umfassend. Gemein«

den die den Bürgcreio nicht leisten wollten, die wirk«

lich im Ausstand waren, haben durch Aufentbalr der

Truppen unstreitig viel gelittn; aber sie verdienen keine



Unterstützung' da eben durch sie auch noch viele an

dcre in Ünglük gestürzt wurden.
Es wird eine Konumssion beschlossen, die der Pra-

sident ernennen soll; er nennt Pfysfer, Lülhi v

So!, und Bert hoi let
Nachstehender Beschluß wird zum erstenmal verlesen.

In Erwägung daß die Freiheit der einzelnen
Bürger niemals anders als aus dringenden Gründen
des allgemeinen Wohls beschrankt werden kann noch

sol?; „ m Erwägung daß der gesczgcbmde Körper
anch bereits durch eine grosse Reihe ertheilier Dffpen
satwncn deutlich erklärt hat, daß die Ehen zwischen

Geschwisterkindern von Geblüt, bei der neuen Staats-
Verfassung weder unzulaßiich noch auch durch die all
gemeinen Grundsätze untersagt seyen —

hat der grosse Rath beschlossen:

das bürgerliche Gcft; verbietet in Helvttien die Eben

unter Geschwisterkindern oder in wettern Graden, nicht.
Der Beschluß über die Bürgerrechte wird verle

sen. ì- ist folgender:
In Erwägung daß es bei der Umänderung eines

Föderalivsystems in das System der Einholt, bei der

Umschaffnng weist aristocratischer R-PnbUken in eine

democratlsche und repräsentative Verfassung, wichtig ist,

daß die gesezgedenden Räthe vorzüglich bedacht seyen

die Hanp-grundjätze, worauf die alte Verfassung bc-

ruhte, aus dem Wege zu räumen;
In Erwägung daß die Bürgerrechte ein« der wich

tigste'n dieser fehlerhaften Grundlagen waren, welche
sich jedem Begrif der Einheit entgegensczten, und den

hohen Drang zum allgemeinen Wohl uulerdrükten,
indem sie den Helveticr nur an ein kleines Locale fest

selten, seine Anhänglichkeit für das Vaterland beschränk-

ten, sein Interesse vereinzelten, seinen Wirkungskreis
verengten, und oft sogar ftinem Erwerbfle-ß grosse

Schwierigkeiten in den Weg legten;
In Erwägung ferner, daß die Grundsatze der

Konstitution, der Freiheit und Gleichh-ir, durchaus
eine bessere Ordnung über diesen Gegenstand g bieten,
und daß es nothwendig ist, jeden helvetischen Bürger
ungesäumt in den Genuß der uuschazbaren Vortheile
der neuen Verfassung zu setzen;

In Erwägung aber, daß jede Gemeinde eigen,
th'lmttches Vermögen besizt, welches durch die Gesetze
geschüzt werden soll:

hat der grosse Rath beschlossen:
1. Die Glieder der Gemeinden, welche unter dem

Namen Bürger, gekauftes, ererbtes oder geschenktes
Recht an Gemeind - oder Armengucer hatten, bleiben
«n diesem Recht ungestört.

2. Ucbeiall, und besonders in den Städten, wel
che sich die Souverattiitat anmaßten, sollen diejenigen
Güter, welche dem Staat gehörten, genau von den
eigentlichen Gemeindgütern unterschieden werden.

z. Denjenigen Gesellschaften in jeder Gemeinde,
welchen bisoahin unter dem Namen der Bürgerschaft,

die Pflicht der Unterhaltung und Unterstützung ihrer
Ärmeu oblag, sott diese Pflicht noch ferner oblieaen.

4. Die ehemaligen Gemeinde, »der O-tsbücher-
rechte bestehen von nun an durchaus in nichts weiter,
als was ihnen diese ersten drei Arl kel euuäuncn;
alle übrigen an den Begriff von Bürgerrechten bisher
verknüpften Vorzüge und Rechte sind und bleibe» von
nun au zernichtet uud aufgehoben.

5 Jeder welcher nach dem 19. und 2->. A-tstel
der Konstitution ein helvetischer Staacsbürg:r ist,
kann in der ganzen helvctischcn Repub'st ungi hindert
an jedem Ort ohne sogenanntes Einzug - öder Ein»

tritcsgeld, seinen Erwc.b suchen und treiben, sich

niederlassen und ankaufen; er genießr als Ei-nvohmr
durchaus die nämlichen Rechte wie die Anthellyaker
des Gemeind - und Armenguls; dicjeiilg.nR-chrr aus-

genommen, welche diesen leztern in den Z eistea Art.
aueschlieslich vorbehalten sind.

t.. Jeder helvetische Bürger, der sich in einer T«
meindc n ederlasseu will muß die Anzeige davon der

Munizipali ät dieser Geme-nde eingeben, weiche've»
pflichtet ist, d.esclbe in seiner Gegenwart ins Proio«
koll zu tragen, damit er in solcher Gemeinde nach

V-riauf von fünf Jahren zu der Ausübung der pvltt
tischen Bürgerrechte fähig sey.

7. Er toll nicht gehalten seyn, irgend eine Best

stencr zur Velpflcgung der Armen der Gemeinde >vo

er sich aufhält, oder der Veiivaitung der Gemeinde-
und Armengüler derselben zu leisten, im Fall eine sott

che Beisteuer unter den Anchetihabern des Gemeinde-
und Armcngutes statt sindet,

8. Hingegen soll jeder Bürger in der Gemeinde
die er bewohnt, alle Beschwerden in gleichem Wer-

haltniß wie die Anrheilhaber des Gemeinögurs tragen

helfen, die fur öffentliche Anstalten in dem Fall aus-

gelegt worden, wenn der Abtrag des zu diesem End-

zweck gestifteten Gemeindguts nicht dazu hinreichen
sollte, weil er selbige wie der leztere benutze« kaun,

zum Beispiel für den Unterhalt von Straffen und Bru-
ckenpflaster, öffentlichen Brunnen, Feueranstaltcn,
Schulen u. dergleichen.

9. Es ist durchaus demjenigen Theil der Gemeur-

de, der die Antheilhaber des Gemeino - und Armc.tt

gurs ausmacht, nicht gestattet irgend einen Einwohner,
der kein Ancheiihaber des Gemeind - und ArmenguiS
ist, unter welchem Vorwauo es anch sey» machte,

aus der Gemeinde zu vertreiben.
10. Für jede Gemeinde, soll die Summe des Cuu

kaufsgeldes für das Antheiirecht am Gcmcindgur uao

Armenansialten zum Voraus bestimmt und ftsigeiftt
werden. ^

11. Dieses Einkaufsgeld soll mit dem Werth der

Gemeind- und Armengüler im Verhältniß stehen, an

welche der einkaufende Burger durch diesen Einkam

Anspruch bekommt.
is. Jede Gemeinde, welche Gemeind - uud Att



mengut besizt, muss einen jeden helvetischen Staats-
bürger zum Ankheilhabcr dieses Gemcind - und Armen-
guts annehmen, sobald er solches fodert und das be-
siiminte Einkaufsgcld baar ausbezahlt, dabei auch in
dem Gemcindbezirk ein liegendes oder unbewegliches
Eigenthum bej-zt oder sich haushablich niederlaßt.

13. Es bleibt einer solchen Gemeinde unbcnom-
men, das Antheilrecht an ihren Gemeind - und Ar-
mengiitern jedc.n helvetischen Bürger zu schenken oder
nm einen geringern als den bestimmten Ankaufspreis
zu.ertheilen.

14. Jede Gemeinde soll eine Tabelle aufnehmen
sowohl über den Werth der Gemeindgüker als über
den wirklichen jährlichen Ertrag derselben, wie er
wahrend der lezten 10 Jahre unter die Bürger ausge-
theüt worden. In den Gemeinden, welche ihre Ar-
men selbst erhalten, soll ein gleiches Verzeichniß über
die Armengütcr aufgenommen werden.

15. Die Gemeinden werden den allgemeinen Ein-
kaufspreis selbst bestimmen, gegen welchen sie das
Miteigenthum an ihren Gcmeindgutcrngestatten müssen.

16. Jede Gemeinde ist gehalten, ohne Aufschub
die gemcldte Tabelle sowohl als die durch sie gemachte
Schätzung des Einkaufspreises der Verwaltungskam-
mcr ihres Kantons einzusenden, welche, nachdem sie
die nothigen Nachforschungen genommen, diesen Preis
fur jede Gemeinde dieses Kantons vermindern wird,
wenn sie findet, daß solche zu hoch angeschlagen ist.

I?. Endlich soll auf gleiche Weise jede Verwal-
tungelammer alle diese Tabellen nebst den Einkaufs-
preisen und deren Abänderungen, von jeder Gemeinde
dem Vollzichungsdirektorium zur endlichen Bestati-
gung oder Zurückweisung überliefern.

Genhard verlangt Druck dieses Beschlusses.
Zang halt es für überflüssig, indem man ihn nur
sogleich verwerfen solle. — Der Präsiden: unter-
bricht und bemerkt ihm.- daß »ach dem Reglement jede
Discussion über den Beschluß, erst nachdem derselbe
sechs Tage auf dem Bureau gelegen hat, kann cross-
net werden. Mirtelh 0 lzer halt den Druck fna
überflüssig. Genhard nimmt seinen Antrag zurück.
Ech waller glaubt, der Senat könne, des Regle-
ments uncrachtet, fur sich, den Beschluß urgent er-
klaren und alsdann sogleich behandeln; er will, daß
dies gcchche. E ra uer'verlangt, daß das Regle-
ment beobachtet werde. Man geht zur Tageövro-
nnng über.

Ach Lüthis v. Sol. Antrag, sollen die Saal-
Inspektoren Sorge tragen, daß »ach bereits mir der
Acumzîpalitát gewogner Abrede, die Portraite der Lu-
zernerschen Schulcheissen, so wie die Inschrift: lkt.cu>
buànw jn dem Saale selbst, die für einen Gerichts-
hos passender ist, weggebracht werden.

Man schrciteb zu neuer Besetzung des Bureau.
' r-e-, à'd zum Präsidenten, Kubli zum deut-

tor c w
Beroldinge» zum Saalinspek-

'l
Gutachten der Commission des arossen Ra-

thest über die seit dem itcn Mcrz >798.
aus Heivetim ausgewanderten Bürger;
vorgelegt von Hemm ei er-

Die Commission, welche Sie über den In-
halt der beiden von dem Vollzichungsdirektorium er-
hattenen Bottschaften vom 2z. Mai und 1. Juni 1789.
ernennt haben, um Ihnen einen, den Umstanden und
der Sache angcmeßnen Gesezvorschlag zu entwerfen,
hat, um diesem wichtigen Auftrag zu entsprechen, nach
reifer Ueberlegung gefunden, sie müsse diese» Gegen-
stand nicht nur in Rüksicht der ehmaligen aristokrati-
scheu Kantone, sondern im Allgemeinen und in Rük-
ficht auf ganz Helverien behandeln.

Die Commission hat dieses «m so nothwendiger
erachtet, weil die Bothschaft vom i4ten Jnni, Sie,
Burger Gesezgeber, einladet, Maßregeln gegen das
Uebel;» ergreife», welches Ausgewanderte verschiede-
ner Kantone durch Einziehung ihrer Kapitalien, in
Helvetic» verursachen.

Die Commission hat die Ehre Ihnen hierüber
folgendes Projekt zu einem Gesez vorzuschlagen.

An den Senat.
In Erwägung, daß sich verschiedene helvetische

Bürger seit dem itcn Merz 1798 aus ihrem Vater-
land, theils ans contrerevolutionairen Absichten und
theils aus andern ihrem Vaterland nachcheiligen und
schädlichen Beweggründen entfernt haben-

In Erwägung, daß die Sicherheit und das Wohl
des Staaes es gegenwärtig crsodere, daß kein Burger
das Vaterland verlasse, ohne durch gehörige Passe

dazu berechtigt zu seyn.

In Erwägung, daß verschiedene ausgewanderte
Bürger zum großcen Nachtheil der Republik ihre Ka-
picalien eintreiben und diesclvcn ins Ausland ziehen.

In Erwägung endlich, daß alle Bürger des

Staats sie seyen geistlichen oder weltlichen Etatises
sich den Gesetzen unterziehen sollen.

Beschließt der grosse Rath:
1. Alle Bürger der helvetischen einen und untheil-

baren Republik, die seitdem itenMcrz 1798 dieselbe

verlassen haben, sind gehaltenen einer Zeitfrist von 2
Monaten, von dem Tag der Kundmachung dieses
Gesetzes an, sich in ihr Vaterland zurükzubegcben,
und zwar an den Ort ihres vorher gewohnten Auf-
enrhalrs.

2. Alle in obigem Falle sich befindenden zurükge-
kommenen Bürger sollen gehalten seyn, sich in Ver-
lauf der ersten zweimal ^Stunden ihrer Anwesenheit,
beim Oberstatthalcer des Kantons oder dem Distrikt-
statthalter des Distrikts, wo sie wohnhaft sind, anzu-
melden.

z. Sie sind ferners gehalten, diesem Oberstatthal-
ter oder Distriktsstatchaster die Gründe ihrer Abwcsen-



heit schriftlich einzugeben, und dabei genau den Monat
und Tag an welchem sie sich entfernt haben, zu de-

stimmen, auch sind sie gehalten, dabei den Or: oder
die Orte zu bezeichnen, an welchen sie sich in der
Zwischenzeit aufgehalten, und womit sie sich unter-
dessen befchaftiger haben.

4. Diese Oberstatthalter und Distrikcsstatthalter
werden ungesäumt solche schriftliche Aussagen dem
Voilziehungsdirektorium zusenden, welches je nach
den Umstanden sich entweder mit diesen Aussagen be-

gnugen, oder zur Sicherheit der Republik die gehen-
gen und gesezlichen Maaßregeln ergreifen wird.

5. Alle Burger der helvetischen Republik, die sich

seit dem iten Merz ausserhalb den Gränzen derselben
aufgehalten haben, und die sich nicht dem Inhalt des
». und 2. Artikels dieses Gesetzes genau unterziehen
sollten, werden als Emigranten angesehen und behan-
delt werden.

6. Es sind von dem 1. 2. z. und Z. Artikel dieje-
uigen ausgenommen, welche sich mit Genehmigung und
Vorwissen einer der Autoritäten der einen und untheil-
baren Republik entfernt hatten.

7. Es sind von dem i, 2, z. und Z. Artikel fer-
ner alle diejenigen ausgenommen, welche sich vor dem
Ausbruch des Kriegs entfernt haben.

8. Diejenigen Bürger Helvetiens, die nach dem
Artikel als Emigranten angesehen werden müssen,

sind
1. Auf ewig aus Helvetien verbannt.
2. Soll ihr Vermögen zu Gunsten des Natio-

nalschatzes in Beschlag genommen werden-
z. Sollte aber ein solcher Emigrant, Weib

und Kinder im Vaterland zuruklassen, so

soll desselben Vermögen diesem Weib und
Kindern anheim fallen, und unter Vogts
Hände gebracht werden.

y. Es soll von dem Tag der Kundmachung die-

ses Gesetzes an, ein Sequester auf alles Vermögen
von abwesenden Bürgern, die nicht in den 6. und 7.
Artikel dieses Gesetzes begriffen sind, gelegt werden.

10. Es soll aber diesen, im yten Artikel begriffe-
nen abwesenden Burgern gestattet seyn, in der ihnen
einbcraumtcn Zeitfrist der zwei Monate die Nuznießung
ihres Vermögens zu beziehen.

11. Alle Welt - «kid Klostergeistlichen sind als
Bürger des Staats diesem Gesez in seinem ganzen
Inhalt, wie jeder andere Bürger unterworfen.

(Jesezvorschlag der Commission des grossen

Raths, über die Feodalrechte.
Der grosse Rath an den Senat.

In Erwägung, daß mit den Grundsätzen der Frei-
heit und Gleichheit und nach dem izten Artikel der
Constitution, die Feodallasten und Abgaben keineswegs
in unsrer neuen Republik bestehen dürfen.

In Erwägung, daß diese nämlichen Abgaben um
möglich neben einem billiacu und auf die Gruiidlaqci,
des iiteu Anike's der Constitution gestüzten Finanz-
system Piaz haben können.

In Erwägung, daß das Unternehmen vergleich'»
FeodalgefaSe für die den Besitzern derselben schick

digc Entschadniß nach dem Werthe zu schätzen, ocn
sie vor der Revolution hatten, entweder die so vor-
zügliche Klasse der Landbaueru, die so lange schon

das beträchtlichste zu deu Bedürfnissen des gemeinen
Wesens beigetragen, durch Auflegung emer ungeheuern
Schuld auf die unerträglichste Art überladen mußte,
oder aber dabei die Besitzer von solchen Feodalrech-
ren blos mit eitel» Hoffnungen eingewieget wurden;
beides Falle, die sich mit dem Intercße so wenig als
mit der Redlichkeit der Nation vertragen können.

Hat der grosse Rath beschlossen:

Art. 1. Alle Feodallasten und Rechte sollen theils
ohne Entschädigung avgeschaft, theils gegen eine Ent-
schadigung aufgehoben oder abgekauft werden.

2. Alle sogenannten kleinen Zehnten sind ohne

einige Entschädigung abgeschaft.
z. Unter dem grossen Zehnten versteht das Gesetz:

den Zehnten von Gersten, Roggen, Korn, Waizen,
Eichkorn, Haber, Emmer, Feldbohnen, Erbsen,
Wicken, Pasch, Linsen, und endlich den Heu- und

Weinzehnten. Alle übrige» sind unter der Benennung
von kleinen Zehnten begriffen.

4. Alle Zehntpflichtigen Grundstücke, welche den

grossen Zehnten wirklich mit dem zehnten oder eilften

Theil des Betrages bezahlten, sind gehalten, dem

Staat zwei und ein halbes vom Hundert des Wer-

thes solcher Grundstücke alS Loskaufssumme zu entrichten.

Z. Die Zehnrpfiichtigen Grundstücke, welche den

Zehnten wirtlich bezahlten, aber in einem geringern
Anschlag, als den im vorigen Artikel bestimmten,
(zum Beispiel den fünfzehnten oder zwanzigsten Theil
und so weiter; entrichten dem Staat eine Entschà
gung, die mit derjenigen in Verhältniß stehet, welche

im vorherigen 4ten Artikel des gegenwärtigen Gesetzes

bestimmt ist.
6. Diejenigen, deren Zehnten in Geld umgeschas-

sen worden, sollen dem Staat die Summe, welche !>e

jährlich bezahlten, vierfach als Loskaufung entrichten.

7. Diejenigen, deren Zehnten in ein bestimmtes

Maas jährlich abzurichtender Fruchte, oder sogenannte

Sakzehnten, verwandelt worden, sollen dem Staat
gleichfalls vierfach den mittleren Werth desjenigen

entrichten, so sie jahrlich bezahlt haben.
Dieser mittlere Werth soll nach der im ig. Armel

vorgeschriebenen Weise bestimmt werden.
8. Die Bezahlung dieser Lsskaufssumme soll -m

Laufe zweier Monare, von Bekau.icma.hung ore c

Gesetzes, entweder in baarem «Weld oder durch einen

notarialischen Schuldschein geschehen.

(Die Fortsetzung im iL?. Sink.)


	Gesezgebung

